
 
 

Bayerische Bauordnung (BayBO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007, Gültig ab 01.01.2008 
Auszüge (aus: www.rechtliches.de, Stand: Oktober 2007) 

 
 
 

Art. 7  
 

Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke; 
Kinderspielplätze 

 
(2)  Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem 

Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, 
dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend großer 
Kinderspielplatz anzulegen. Das gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine 
Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen 
wird oder vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen der Art und der Lage der 
Wohnungen nicht erforderlich ist. Bei bestehenden Gebäuden nach Satz 1 kann die 
Herstellung von Kinderspielplätzen verlangt werden.  

 
 
 

Art. 55  
 

Grundsatz 
 

(1)  Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Anlagen bedürfen der 
Baugenehmigung, soweit in Art. 56 bis 58, 72 und 73 nichts anderes bestimmt ist.  

 
(2)  Die Genehmigungsfreiheit nach Art. 56 bis 58, 72 und 73 Abs. 1 Satz 3 sowie die 

Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung nach Art. 59, 60, 62 Abs. 4 und Art. 73 
Abs. 2 entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die 
durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die 
bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt. 

 
 
 

Art. 77  
 

Bauüberwachung  
 
(1)  Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 

Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten 
überprüfen.  
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